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Mit den Ortsteilen Dillishausen, Großkitzighofen u. Kleinkitzighofen
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Informationsblatt der Gemeinde Lamerdingen

In der Gemeindekanzlei in Lamerdingen gab es eine personelle Veränderung. Daher 
kam es jüngst zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Nun freuen wir uns, 
Simone Specht aus Lamerdingen ab November 2021 als neue Gemeindesekretärin 
neben Viktoria Engelhart herzlich willkommen zu heißen. Simone Specht löst Anika 
Kimmerle aus Großkitzighofen ab, die genau nach einem Jahr ihre Beschäftigung bei 
der Gemeinde aus persönlichen Gründen aufgegeben hat. Wir bedanken uns bei Anika 
herzlich für Ihr großes Engagement und wünschen ihr das Beste für ihre Zukunft. 
Derzeit läuft die umfangreiche Einarbeitung in dem abwechslungsreichen 
Gemeindealltag durch Viktoria Engelhart und Bürgermeister Manuel Fischer auf 
Hochtouren. Ein herzliches Dankeschön an Viktoria für die tatkräftige Unterstützung.

An dieser Stelle möchte sich Simone 
Specht persönlich vorstellen: 
„Vor knapp 7 Jahren hat mich die 
Liebe nach Lamerdingen geführt. In 
unserer Gemeinde fühle ich mich sehr 
wohl und willkommen. Als gelernte 
Industriekauffrau war ich knapp 20 Jahre 
im Vertriebsinnendienst beschäftigt. 
Dort habe ich als Bindeglied zwischen 
Kunden und Außendienst für ein gutes 
Miteinander gesorgt. Nachdem nun die 
Elternzeit für unsere beiden Töchter vorbei 
ist freue ich mich beruflich wieder aktiv zu 
sein und mich für meine Heimatgemeinde 
einsetzen zu können. Die Vielfältigkeit der 
Themen ist sehr interessant. Es ist mir 

wichtig als Ansprechpartnerin da zu sein und meinen Mitbürgern mit Rat und Tat helfen 
zu können.“

Hinweis: Aufgrund 
der Einarbeitungs-
phase in der 
Gemeinde Lame-
rdingen sowie 
durch Hospitation 
in der Verwal-
tungsgemeinschaft 
Buchloe steht bis 
Jahresende der 
Freitagvormittag als 
Kanzleiöffnungstag 
leider nicht zur 
Verfügung. Es ver-
steht sich von 
selbst, dass wir 
Ihnen ab Januar 
wieder unseren 
vor Ort Service 
in der Kanzlei in 
Lamerdingen wie 
gewohnt anbieten 
werden.

Neues aus unserer Gemeinde

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wieder neigt sich ein Jahr viel zu schnell 
seinem Ende zu und auch dieses Jahr 
blicken wir auf ein außergewöhnliches 
Jahr zurück. Nach kurzer Rückkehr zur 
Normalität hat uns alle Corona wie-
der fest im Griff. So müssen wir leider 
erneut auf die Adventsbasare und 
Weihnachtsmärkte verzichten. 
Das vergangene Jahr hat uns aber 
eines gezeigt: Der Zusammenhalt 
in unserem Land und bei uns in der 
Gemeinde Lamerdingen ist groß. 
Gemeinsam geben wir auf uns Acht 
und werden auch die bevorstehen-
den stillen Festtage und den ruhigen 
Jahreswechsel meistern. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im 
Namen des gesamten Gemeinderates 
der Gemeinde Lamerdingen und 
des Redaktionsteams, aber auch 
ganz persönlich, eine besinnliche 
Weihnachtszeit und schöne, geseg-
nete Feiertage sowie für das Neue Jahr 
2022 vor allem Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit. Genießen Sie die Zeit 
zwischen den Jahren und starten Sie 
zuversichtlich ins neue Jahr.

Neue Sekretärin in der Gemeindekanzlei 

„Fröhliche Weihnachten“                         Foto: Manuel Fischer

Manuel Fischer, Ihr Bürgermeister
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Bauanträge
Das gemeindliche Einvernehmen wird 
erteilt:
•  Antrag auf Baugenehmigung: 
  Neubau eines Einfamilienhauses Fl.-

Nrn. 1323/1 & 1324/5, Gemarkung 
Lamerdingen, Ringstraße 

Sanierung Gehwegbrücken 
Kleinkitzighofen - Auftragsvergabe
Die Gehwegbrücke am Ortseingang von 
Kleinkitzighofen, sowie die Gehweg-
brücke am Feuerwehrhaus bedür-
fen einer dringenden Sanierung. Auf 
der Brücke am Ortseingang müssen 
die Bohlenbeläge einschließlich der 
Lagerhölzer auf den Stahlträgern kom-
plett erneuert werden. Ebenfalls sind 
Teile des Geländers auszutauschen oder 
komplett neu zu errichten.
Der Gemeinderat Lamerdingen 
beschließt die Brückensanierung der bei-
den Brücken. So wird das Angebot der 
Fa. Stahlservice Müller vom 15.09. zu 
2.499 € brutto zur Herstellung der Stahl-
konstruktion, sowie das Angebot der 
Fa. Hacon vom 14.09. für 8.077 € zur 
Lieferung der GFK- Bohlenbeläge beauf-
tragt. Weitere notwendige Posten wie 
bspw. die Geländerteile, PE-Leisten und 
Eichenleisten werden im Rahmen der 
Bauabwicklung gesondert beauftragt.

Herstellung Gehwege Lamer-
dingen Bahnhofstraße und 
Lindensteige - Auftragsvergabe
Das Bauvorhaben Mehrfamilienhaus 
in der Bahnhofstraße benötigt Geh-
wegabsenkungen im Bereich der 
Parkplatzzufahrt sowie für einen 
Besucherparkplatz neben dem Haupt-

eingang. Aufgrund des schlechten 
Zustandes des bestehenden Fahrbahn-
randes, ist die Erneuerung auf ganzer 
Grundstückslänge von etwa 55 Metern 
geplant.
Ein weiterer Gehwegabschnitt ist in der 
Lindensteige Lamerdingen vorgese-
hen. Hier sind rund 122 Meter Gehweg 
anzulegen. Die Gehweg-Grundstücke 
wurden im Zuge der Umlegung des 
Gewerbegebietes Lindensteige ein-
behalten und mit einer Gehwegbreite 
von 1,50 m abgemarkt. Durch diese 
Gehwegverbreiterung wird in diesem 
Bereich auch Begegnungsverkehr 
großer Transportfahrzeuge von und 
zur Futtertrocknung ermöglicht. Die 
Maßnahme ist im Haushaltplan 2021 
mit eingeplant mit Baukosten von rund 
40.000 € und könnte umgesetzt werden.
Der Gemeinderat Lamerdingen be-
schließt die Herstellung der beiden 
Gehweg-Abschnitte. Die Firma Gabriel 
wird mit der Herstellung der beiden 
Gehweg-Abschnitte beauftragt.

Keine Einwände gegen benach-
barte Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und Aufstel-
lung des Bebauungsplanes in 
Ettringen 
Die Gemeinde Lamerdingen hat 
keine Einwände zur 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Zimmerei mit 
Wohngebäude Fl.-Nr. 372“ der Gemeinde 
Ettringen erhoben.
Das Plangebiet liegt an der Kapellen-
straße am nördlichen Ortsrand von 
Ettringen. Es wird im Süden und Westen 

durch die „Kapellenstraße“ begrenzt. 
Im Osten befindet sich der Mühlbach, 
im Norden landwirtschaftliche Flächen. 
Durch die Neuausweisung gemischter 
Bauflächen sollen für einen ortsansäs-
sigen Betrieb Erweiterungsmöglichkeiten 
geschaffen werden. Im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan ist das Plangebiet 
von ca. 0,6 ha derzeit als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ ausgewiesen, eine 
gemischte Nutzung widerspricht dieser 
Darstellung, weshalb eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes erforderlich wird.
Die vorliegende Planung soll dem 
Vorhabenträger eine Umnutzung 
des ehemaligen Gästehauses in ein 
Einfamilienhaus, den Abbruch des land-
wirtschaftlichen Gebäudes mit Wohnteil 
und dem Neubau einer Zimmerei inklusi-
ve Wohngebäude mit Garage dienen.

Vergabe Asphaltierungsarbei-
ten für Neubaugebiete „Am 
Grasflecken“ und „Am Bachteil“
Die Herstellung des Feinbelags in 
den Baugebieten in Lamerdingen 
und Großkitzighofen wurde von 
Ingenieurbüro MOD-Plan ausge-
schrieben. Darauf  folgten von vier 
Firmen Angebote. Entsprechend 
dem Ermächtigungsbeschluss des 
Gemeinderates vom 27.07.2021 wurde 
der Auftrag durch Bürgermeister Fischer 
an den wirtschaftlichsten Bieter, Firma 
Hans Gabriel aus Buchloe, erteilt.
Die Kosten für das Baugebiet in 
Großkitzighofen „Am Grasflecken“ 
betragen 29.187 € brutto und für das 
Baugebiet in Lamerdingen „Am Bachteil“ 
32.580 € brutto. Zwischenzeitlich wur-
den die Arbeiten abgeschlossen.

Bericht aus der 24. Gemeinderatssitzung  vom 25.10.2021 
Zusammenfassung von Simone Specht, Gemeindesekretärin

Finale Asphaltierungsarbeiten in Lamerdingen „Am Bachteil“ und in Großkitzighofen „Am Grasflecken“                                                             Fotos: MOD-Plan



Änderung der Geschäftsord-
nung: Weiterführung von hybri-
den Sitzungen:
Der Gemeinderat Lamerdingen hat 
auf Grund der Corona Lage einst die 
Grundlage für die Durchführung von hybri-
den Gemeinderatssitzungen beschlos-
sen. So können die Räte neben einer 
präsenten Teilnahme optional auch von 
zu Hause oder von Geschäftsreisen aus 
digital an der Sitzung teilnehmen. Vorerst 
war dies nur bis Ende 2021 möglich. Nun 
hat der Gemeinderat Lamerdingen seine 
Geschäftsordnung geändert, sodass 
hybride Sitzungen auch künftig weiterhin 
möglich sind.

Bauanträge
Das gemeindliche Einvernehmen wird 
erteilt:
• Antrag auf Baugenehmigung: 
  Neubau eines Mehrfamilienhauses 

mit drei Wohneinheiten mit Garage, 
Neubau Garage Fl.-Nr. 422, Gemarkung 
Lamerdingen, Gennachstraße 

Bekanntgabe von Bauvorhaben im 
Genehmigungsfreistellungsverfahren
•  Erweiterung einer bestehenden 

Produktionshalle, Neubau einer 
Trockenkammer Fl.-Nrn. 285/1 
und 286, Gemarkung Dillishausen, 
Kitzighofener Weg

Bericht aus der 25. Gemeinderatssitzung  vom 16.11.2021 
Zusammenfassung von Simone Specht, Gemeindesekretärin
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•  Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Carport Fl.-Nr. 37/3, Gemarkung 
Kleinkitzighofen, Johannisweg

Bauleitplanung; 2. Änderung 
des Bebauungsplanes „Lamer-
dingen West“; Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss
Die Gemeinde Lamerdingen billigt 
den Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „Lamerdingen West“ 
in der Fassung vom 19.10.2021. 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf der 
Grundlage des Bebauungsplanentwurfes 
vom 19.10.2021 die öffentliche 
Auslegung sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß den Vorschriften 
nach dem Baugesetzbuch durchzuführen.

Verkehr: Keine weiteren Ge- 
schwindigkeitsmessstationen 
Auf Grund vermehrter Beschwerden von 
Anwohnern an Straßen über zu schnel-
le Verkehrsteilnehmer wurden bekannt-
lich Verkehrserhebungen durchgeführt. 
Ferner wurden Verkehrsmessungen 
durch die Polizei abgehalten. Viele der 
Fahrzeuge überschritten allerdings 
nur in geringem Umfang die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit. Eine Ahndung 
ist nicht möglich. Daher wurde eine mög-

liche Lösung durch das Aufstellen von 
weiteren Geschwindigkeitsmessdisplays 
erarbeitet. Die derzeit bestehenden 
fünf Stationen im Gemeindegebiet 
erweisen sich als effektiv, indem sie 
Verkehrsteilnehmer über die beleuch-
tete LED-Anzeige auf die gefahrene 
Geschwindigkeit aufmerksam machen.
Der Gemeinderat Lamerdingen 
beschließt allerdings keine weite-
ren Geschwindigkeitsmessstationen 
zu erwerben. Die Räte sehen derzeit 
neben den hohen Kosten auch keine 
Notwendigkeit für die Anschaffung 
weiterer Geräte. Eine vorhandene 
Messstation wird nun mobil an verschie-
denen Bereichen eingesetzt.

Erneuerung der Straßen-
beleuchtungen im Zuge des 
Glasfaserausbaus
Aufgrund der aktuell laufenden Tief-
bauarbeiten für die Glasfaserer-
schließung könnte in diesem Zug die 
Straßenbeleuchtung modernisiert und 
ausgebaut werden. Hierzu wurde im Rat 
für die jeweiligen Ortsteile beraten und 
beschlossen:

• Lamerdingen, Pilzweg
Hier gibt es bisher keine Straßen-
beleuchtung. Der Gemeinderat Lamer-
dingen beschließt die Erweiterung 
der Straßenbeleuchtung entlang des 
bewohnten Pilzweges. Von den einst 
geplanten vier Lampen sollen allerdings 
nur zwei errichtet werden. Die Kosten 
für vier Lampen waren ursprünglich mit 
15.000 € augesetzt.

• Kleinkitzighofen, Dorfstraße
Durch den künftigen Entfall eines Dach-
ständers beschließt der Gemeinderat 
Lamerdingen die Erneuerung der bei-
den Seilleuchten in der Dorfstraße in 
Kleinkitzighofen durch zwei moderne 
LED-Mastenlampen gemäß Angebot der 
LEW-Verteilnetz GmbH vom 10.11.2021 
in Höhe von 8.559 € brutto. Weiter fal-
len die dafür notwendigen Tiefbaukosten 
incl. Leerrohr in Höhe von ca. 12.500 € 
brutto an.

Bauen. 
Einziehen. 

Wohlfühlen.
Heiligmahdweg 6 - Dillishausen - 86862 LamerdingenTel.:     08241 / 91 96 79 

Fax:     08241 / 91 96 80 
Mobil: 0171 / 355 97 37
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Beauftragung Straßenbeleuch-
tungsleerrohr und Lampe in 
Dillishausen am Schmiedberg
Im Rahmen der derzeit stattfin-

denden Tiefbauarbeiten für die 
Glasfasererschließung wurden die 
Aufträge für die Errichtung einer 
Straßenbeleuchtung sowie die 
Verlegung von Leerrohren für künftige 

Straßenbeleuchtung am Schmiedberg 
erteilt. Dem vorausgegangen waren 
Ortstermine und Besprechungen mit 
dem Bauhof und dem Tiefbauamt der VG 
in Buchloe.  
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• Kleinkitzighofen, Eichenweg
Der Gemeinderat Lamerdingen beschließt 
die Erweiterung der Straßenbeleuchtung 
entlang des Eichenweges derzeit nicht zu 
beauftragen. Die Räte kommen überein, 
dass die Kosten nicht mit dem Nutzen in 
Einklang stehen.

Kostenübernahme des Dirigen-
tenhonorars des Musikvereines 
Lamerdingen
Der Gemeinderat Lamerdingen 
beschließt, dem Musikverein Lamer-
dingen auch für das Jahr 2021 einen 
Zuschuss zur Bezahlung des Dirigenten 
in Höhe von 4.560 € zu gewähren. 

Beteiligung als Nachbar-
gemeinde durch die Gemeinde 
Igling; Aufstellung einfacher Bebau-
ungsplan „Karlsbader Straße“ 
Die Gemeinde Lamerdingen hat keine 
Einwände zur Aufstellung des einfachen 
Bebauungsplanes „Karlsbader Straße“ 
der Gemeinde Igling (beschleunigtes 
Verfahren nach § 13 a BauGB) erhoben.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
soll eine geeignete Nachverdichtung 
steuern und Fehlentwicklungen im 
Anschluss an den Innerortsbereich mit 
historisch gewachsenen Baustrukturen 
vermeiden.

Beteiligung als Nachbar-
gemeinde durch die Gemeinde 
Langerringen; 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 20 „Gewerbe-
gebiet Nord“ 
Die Gemeinde Lamerdingen hat eben-
so keine Einwände gegen die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 
„Gewerbegebiet Nord“ in Langerringen 
(vereinfachtes Verfahren nach § 13 
BauGB) erhoben.
Unmittelbar östlich der Bahnlinie 
„Augsburg – Buchloe“ liegt am nörd-
lichen Rand des Gemeindegebietes 
Langerringen das Plangebiet beidseits der 
Straße „Am Römergut“. Die Grundzüge des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Nord“ bleiben gewahrt. 
Bei den Anpassungen handelt es sich 
vorwiegend um das Maß der baulichen 
Nutzung, zum Höhenbezugspunkt und 
zur Grünordnung. Die maximale Anzahl 
der Vollgeschoße wird von III auf IV erhöht 
und die Gebäudeoberkante wird für alle 
zulässigen Dachformen auf max. 14,70 m 
festgesetzt. Die Baugrenzen werden klar-

gestellt und die Errichtung von oberir-
dischen Stellplätzen, Nebenanlagen und 
Werbeanlagen auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen ermög-
licht.  

Bekanntgabe: Vergabe Auf-
trag Straßenbeleuchtungs-
erneuerung Ortsdurchfahrts-
straßen Dillishausen und 
Lamerdingen
In der vergangenen Sitzung des 
Gemeinderates Lamerdingen wurde 
im Zuge der Glasfasererschließung der 
Auftrag an die LEW-Verteilnetz GmbH für 
die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
(Demontage alter Seilleuchten und 
Errichtung moderner LED-Mastenlampen), 
in Dillishausen in der Augsburger Straße 
sowie in Lamerdingen in der Hauptstraße, 
durch den Gemeinderat einstimmig 
beschlossen.
Die Kosten für das Projekt werden 
gemäß Angeboten der LEW-Verteilnetz 
GmbH sowie weiterer notwendiger 
Tiefbauarbeiten auf insgesamt ca. 
115.000 € brutto geschätzt. Die finale 
Kostenhöhe hängt von den notwendigen 
Tiefbauarbeiten ab.
Ferner beschloss der Gemeinderat 
Lamerdingen ebenfalls einstimmig 

eine Verlegung von Leerrohren für 
die Straßenbeleuchtung im Zuge der 
Glasfasererschließung durchzuführen. 
Es werden insbesondere die Abschnitte, 
in denen ein Graben für Glasfaser geöff-
net wird und sich Seilleuchten befin-
den, mit Leerrohren für eine künftige 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
versehen. Hierzu fallen Kosten für das 
Leerrohr samt Einmessung sowie die 
anteiligen Tiefbaukosten im Zuge der 
Glasfasererschließung an.

Information: Absage des 
Weihnachtsmarktes auch in 
Lamerdingen 
Die örtlichen Vereine der Gemeinde 
Lamerdingen hatten für heuer wieder 
einen Weihnachtsmarkt in Lamerdingen 
für den 27.11.2021 geplant. Auf Grund 
der rasanten Entwicklung der Inzidenz 
im Ostallgäu und der Krankenhausampel 
musste der geplante Weihnachtsmarkt 
am 27.11.2021 abgesagt werden.
 
Schweren Herzens wurde diese 
Entscheidung getroffen. Diese sei das 
Beste für die Gesundheit der Besucher 
und Helfer. Es wird gehofft, dass näch-
stes oder übernächstes Jahr bessere 
Voraussetzungen für die Durchführung 
eines Weihnachtsmarktes gegeben sind.

In dieser Ausgabe stellen 
wir wieder ein Brautpaar vor, 
welches sich im Dorfhaus 
in Lamerdingen das Ja-Wort 
gegeben hat. 

Auf den Tag genau an ihrem 
achten Jahrestag konnte die 
standesamtliche Trauung 
von Nadja Mayer, geb. 
Niederreiner und Jonas Mayer 
im Heimatort der Braut an 
einem goldenen Herbsttag 
gefeiert werden. 

Wir wünschen von Herzen 
alles Gute für den gemein-
samen Lebensweg.
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Gartenbau, Baum- und Landschaftspflege
Holzfällerei, Holz- und Bautenschutz 

Augsburger Str. 37

86862 Dillishausen

Tel. 0 82 41 / 71 16

Fax 0 82 41 / 96 26 19 

Mobil: 0172 / 83 25 214

andreas@neubauer-gartenbau.de

www.neubauer-gartenbau.de

Andreas Neubauer

Abgabe von Christbäumen
 Sammlung des FSV Lamerdingen 

Am Samstag, dem  08.01.2022 
ab 13 Uhr, sammelt der FSV 
Lamerdingen ihren Christbaum ein. 

Bitte stellen Sie ihren Baum komplett abge-
schmückt gut sichtbar an den Straßenrand.
Über eine kleine Aufmerksamkeit  freut sich unsere Jugend-
abteilung. Für jede Spende erhöht das Sägewerk Ort den 
gesammelten Betrag. Sie können die Spende in Form eines 
Umschlags am Baum befestigen - gerne klingeln wir auch an 
ihrer Haustür.

alternative Entsorgung über die Grüngutcontainer der 
Wertstoffhöfe: Die Entsorgung von Christbäumen an den 
Wertstoffhöfen ist von 27.12.2021 bis 02.02.2022 über den 
Grüngutcontainer möglich. Die Bäume müssen frei von Lametta 
und anderem Weihnachtsschmuck sein, da eine Verwertung 
sonst nicht möglich ist.

Jetzt alles in einem: Umweltzeitung und 
Abfuhrkalender 2022

Der Abfuhrkalender für das kom-
mende Jahr erscheint heuer nicht 
als separates Faltblatt, sondern 
ist Teil der Umweltzeitung 2022. 

Der modernisierte Kalender mit 
den Leerungsterminen für die Rest- 
und Biomülltonnen im Landkreis 
Ostallgäu, Sammelterminen für 
Problemmüll, Antragsfristen für die 

Abholung von Sperrmüll und Grüngut sowie den Öffnungszeiten 
der Wertstoffhöfe und Sammelstellen für Gartenabfälle befindet 
sich im hinteren Bereich der Umweltzeitung zum Heraustrennen. 
Die Kommunale Abfallwirtschaft im Landratsamt gibt die 
Umweltzeitung jedes Jahr Ende November heraus und lässt sie 
an alle Ostallgäuer Haushalte verteilen.
In der Umweltzeitung finden sie auch die Übersicht über die 
Änderung der Abfallgebühren.

Feiertagsbedingte Verschiebung der Biomüllabfuhr
(Bio) von Freitag,   07.01.2022
auf Samstag,    08.01.2022

Wertstoffhof: 
Letzte Öffnung im Jahr 2021 ist Freitag der 31.12.2021 
von 14:00 – 16:00 Uhr
 
Grüngut: 
Die letztmalige Annahme von Grüngut in 2021 ist am 
Samstag, 11.12.2021

Gemeindemitteilungen
 Die Gemeinde hat vom 20. Dezember bis einschließlich 
07. Januar 2022 geschlossen. 
 In dieser Zeit steht Ihnen die Verwaltungsgemeinschaft 
Buchloe unter 08241 5001-0 oder per Email unter
verwaltungsgemeinschaft@buchloe.de zur Verfügung.

86862 Lamerdingen · Hauptstr. 30 · www. demontis.de
Telefon: 0 82 48 / 90 10 68

Einwohnermeldeamt / Passamt / Gewerbeamt:  
Aktuell ist wieder eine Terminvereinbarung in den genann-
ten Ämtern erforderlich. Diese kann über den Link auf der 
Homepage der Gemeinde Lamerdingen bzw. telefonisch in 
Buchloe erfolgen 
Einwohnermeldeamt Passamt
Tel 08241 5001 - 19/- 59 Tel 08241 5001 - 20
ewo@buchloe.de ewo@buchloe.de
https://terminvereinbarung.buchloe.de

Fundsache
Wer vermisst diesen Schlüssel?
 
 Gefunden wurde er 
Anfang November 2021 
in Lamerdingen am 
südlich verlaufenden 
Feldweg von der Linden-
steige aus. 

Der Besitzer kann sich 
be i  der  Gemeinde-
kanzlei melden. 
Tel. 08248 216 oder 
info@lamerdingen.de
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Information zum Umtausch von 
Führerscheinen

(Papierführerschein in Kartenführerschein)
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 15.02.2019 den 
Umtausch von Führerscheinen beschlossen.
 
Der Umtausch staffelt sich wie folgt für die bis einschließlich 
31.12.1998 ausgestellten Führerscheine (rosa oder grauer 
deutscher Papierführerschein):
Geburtsjahr vor 1953   bis 19.01.2033
Geburtsjahr 1953 – 1958  bis 19.01.2022
Geburtsjahr 1959 – 1964  bis 19.01.2023
Geburtsjahr 1965 – 1970  bis 19.01.2024
Geburtsjahr 1971 oder später  bis 19.01.2025

Die ab 01.01.1999 ausgestellten Führerscheine werden wie 
folgt gestaffelt:
Ausstellungsjahr 1999 – 2001  bis 19.01.2026
Ausstellungsjahr 2002 – 2004  bis 19.01.2027
Ausstellungsjahr 2005 – 2007  bis 19.01.2028
Ausstellungsjahr 2008   bis 19.01.2029
Ausstellungsjahr 2009   bis 19.01.2030
Ausstellungsjahr 2010   bis 19.01.2031
Ausstellungsjahr 2011   bis 19.01.2032
Ausstellungsjahr 2012 – 18.01.2013 bis 19.01.2033

Es handelt sich dabei um einen verwaltungstechnischen 
Umtausch. Die Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen. 
Zusätzliche regelmäßige ärztliche Untersuchungen oder son-
stige Prüfungen sind damit nicht verbunden. Diese bestehen 
auch weiterhin lediglich für bestimmte Berufsgruppen mit 
besonderer Verantwortung. Der neu ausgestellte Führerschein 
wird auf 15 Jahre befristet. Nach Ablauf dieser Gültigkeit muss 
ein neuer Führerschein ausgestellt werden. Diese Regelung 
dient insbesondere der Aktualisierung von Namen sowie 
des Lichtbildes. Nach Ablauf der o.g. Frist wird ihr alter 
Führerschein ungültig.
Bitte bringen Sie zur Beantragung ein neues biometrisches 
Lichtbild sowie den Personalausweis oder Reisepass und Ihren 
aktuellen Führerschein mit.Quelle: BMVI

An folgenden Stellen können Sie den Umtausch Ihres Führer-
scheines beantragen: Rathaus Buchloe, Zimmer 12 / 13 / 14 
nach Terminvereinbarung: 
https://terminvereinbarung.buchloe.de
bei der Gemeinde Lamerdingen oder im Landratsamt Ostallgäu

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
EINE GESUNDE ADVENTSZEIT

WUNDERSCHÖNE WEIHNACHTEN
UND ALLES GUTE FÜR 2022

Bald ist es wieder an der Zeit die Vögel zu füttern. Auf dem Bild eine junge 
Wacholderdrossel. Foto: Josef Trieb

Hinweis zur Räum- und Streupflicht

Die Gemeinde Lamerdingen weist darauf 
hin, dass die Eigentümer an ihre Grundstücke 

angrenzende Gehbahnen bei Schnee, 
Schneeglätte oder Glatteis unaufgefordert und 
auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu 

erhalten haben. Die Sicherungsflächen sind 
an Werktagen ab 7:00 Uhr und an Sonn- 

und gesetzlichen Feiertagen ab 8:00 Uhr 
von Schnee zu räumen und bei Schnee, Reif und Eisglätte 
mit geeigneten abstumpfenden Stoffen zu bestreuen oder 
das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z.B. 
Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz 
zulässig. Die Sicherungsmaßnahmen sind bis 20:00 Uhr 
so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für 
Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Der 
geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der 
Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder 
erschwert wird. Fußgängerüberwege, Hydranten, Abflussrinnen 
und Kanaleinlaufschächte sind freizuhalten.
Die Grundstücksanlieger werden eindringlich gebeten, ihre 
privaten Pkws nicht auf öffentlichen Straßen abzustellen. Dies 
gewährleistet, dass die öffentlichen Straßen ordnungsgemäß 
geräumt werden können.
Für Schäden an solch unsachgemäß abgestellten Fahrzeugen 
wird keine Haftung übernommen.

Manuel Fischer, 1. Bürgermeister
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Stromzählerablesung im Gebiet der LEW Verteilnetz GmbH: 
So können Haushalte in diesem Jahr ihren Zählerstand übermitteln

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) erfasst zum Jahreswechsel 
wieder die Zählerstände im Netzgebiet. Auch in diesem Jahr 
bietet LVN den Haushalten dabei verschiedene Möglichkeiten 
der Zählerstandserfassung an. Geplant ist, dass die vor 
Ort meist persönlich bekannten Ableser, die sogenannten 
Ortsbevollmächtigten, zwischen 21. Dezember und 16. Januar 
die Haushalte kontaktieren.
Wer seinen Zählerstand selbst ablesen möchte, kann dem 
Ortsbevollmächtigten den Zählerstand direkt an der Haustür 
oder im Nachgang beispielsweise telefonisch mitteilen. Möglich 
ist auch, den Ortsbevollmächtigen Zugang zum Zähler gewäh-
ren und den Stromzähler wie gewohnt ablesen zu lassen. In die-
sem Fall muss der Kunde nichts weiter unternehmen. Bei dem 
Angebot der Zählerablesung durch die Ortsbevollmächtigen 
wird auf die konsequente Einhaltung der Hygiene- und 
Sicherheitsregeln geachtet: Die Ortsbevollmächtigten tragen 
Mund-Nasen-Schutz und achten auf ausreichend Abstand.
Trifft der Ortsbevollmächtigte den Kunden nicht an, hinterlässt 
er eine Karte mit allen notwendigen Informationen, um den 

Zähler selbst abzulesen.
In Orten ohne zuständige Ortsbevollmächtigte wird LVN 
die Haushalte direkt per Brief informieren und um eine 
Selbstablesung bitten. Alle notwenigen Informationen zur 
Selbstablesung und zur Übermittlung des Zählerstands sind in 
dem Schreiben erläutert.
Dieses Jahr werden die Ableser verstärkt mit einer Handy-
App anstatt gedruckter Ableselisten unterwegs sein. Für die 
Kundinnen und Kunden ändert sich dadurch jedoch nichts.
Die Ortsbevollmächtigten können sich mittels einer Beschei-
nigung sowie dem Personalausweis ausweisen. Wer Zweifel an 
der Befugnis der Ableser hat, kann sich unter der kostenfreien 
Rufnummer 0800 539 638 1 von Montag bis Freitag in der 
Zeit zwischen 8:00 und 17:00 Uhr rückversichern.
Von welchem Stromlieferanten die Haushalte ihren Strom 
beziehen, spielt bei der Ablesung keine Rolle. Der vom 
Ortsbevollmächtigten abgelesene aktuelle Zählerstand 
wird an den jeweiligen Stromlieferanten für die individuelle 
Stromverbrauchsabrechnung weitergeleitet. LVN-Pressetext

Wasserzählerstand melden: 
Für die Meldung des Wasserzählerstandes für die 
Jahresabrechnung der Wasser-/Kanalgebühren 2021 wer-
den Anfang Dezember 2021 erstmalig Ablesekarten ver-
schickt. Die Gemeinde Lamerdingen bittet darum, die aus-
gefüllten Karten bis spätestens 31.12.2021 zurück zu schi-
cken. Ansonsten wird der Zählerstand geschätzt.
Abnehmer, die zusätzlich einen privaten Garten-/ oder 
Stallzähler in Verwendung haben, werden gebeten diesen 
Stand telefonisch oder per E-Mail zu melden.

Nähere Informationen gibt es in der Bauverwaltung im 
Buchloer Rathaus, 1. Stock, Zimmer 102, 
Tel.: 08241 5001 - 26 oder - 58, 
Email: verbrauchsgebuehren@buchloe.de

WEIHNACHTEN
STEHT VOR DER TÜR

Vergessen Sie für ein paar Tage die
Hektik des Alltags und genießen Sie eine
schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie besinnliche Weihnachten
und vor allem beste Gesundheit!

Michael Schmid
Allianz Generalvertreter
Fuggerstr.1
86857 Hurlach
michael.schmid@allianz.de
www.allianz-michael-schmid.de
Telefon 0 82 48.17 05
WhatsApp 0 82 48.17 05

Dorfstraße 38 • 86853 Gennach 
Tel. 08249 260 • kuechenstudio.lang@t-online.de  

www.kuechenstudio-lang.de

Beratung 
Planung 

Einbauküchen 
Esszimmer 

Küchenumzüge 
Küchenmontagen 

Kundendienst 
Zubehör

Gerade noch „Indian summer“ an der Gennach und jetzt in weihnachtlicher 
Vorfreude. Fotos: Josef Trieb
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Vereine 

FSV Lamerdingen Kindergarten Schnuppertag und Trikotspende Text und Fotos: Stefan Hefele

Das diesjährige Schnuppertraining 
mit den Kindern vom Lamerdinger 
Kindergarten war ein voller Erfolg. Bei 
bestem Wetter tummelten sich rund 
75 Kinder an zehn Stationen und ver-
suchten erfolgreich einen Piratenschatz 
zu finden. Alle Beteiligten hatten großen 
Spaß an diesem Freitagmorgen und sind 
sich sicher das es eine Wiederholung 
geben wird. Ein großes Dankeschön geht 
an alle freiwilligen Helfer, ohne die der 
Schnuppertag nicht durchführbar wäre.

Ein großes Dankeschön geht an Claus Stoll 
der mit seiner Firma Datenretter Claus einen 
Trikotsatz gesponsert hat. Die Buchloer Firma 
rettet Daten von beschädigten Festplatten, 
Smartphones und anderen Endgeräten.
Unsere F2 freut sich sehr über das neue Outfit.

                                                 !!! Wir bitten um EURE Unterstützung !!!
   
    

Finanzierungsende

Budgetziel

Projektstarter*in

Gerät für Rasenpege

FSV Lamerdingen 1947 e.V.

Im vergangenen Jahr wurde durch eine Engerlingplage die Spielfelder

großflächig zerstört. Nachdem die Plätze restauriert worden sind ist

zukünftig eine regelmäßige Pflege der Rasenspielflächen nötig. Deshalb

wird ein Rasentraktor zur Rasenpflege benötigt.

Markus Hefele

7.500 EUR

02.02.22

www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/geraet-fuer-rasenpege

Sie möchten uns helfen? Überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl bitte bis spätestens 5 Tage vor Finanzierungsende.

Zur Zahlung nutzen Sie bitte die Überweisungsinformationen oder scannen Sie mit Ihrer Banking-App den nebenstehenden GiroCode
ein. Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie das Projekt gemeinsam mit vielen anderen Menschen. Falls das Projekt das Finanzierungsziel nicht
erreicht, erhalten alle ihr Geld zurück. Eine Spendenquittung können Sie ggf. direkt bei den Projektinitiatoren erfragen. Beachten Sie, dass Ihre
Unterstützung im Projekt sichtbar wird, wenn die Zahlung eingegangen ist.

Bezahlen per GiroCode

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Verwendungszweck:

VR Payment für Viele schaffen mehr

DE33660600000000137749

GENODE6KXXX

P16820 - Gerät für Rasenpflege

SPENDENAUFRUF : Rasenmähertraktor

Nach der Engerlingsplage im ver-
gangenen Jahr haben wir unsere 
Rasenflächen mit viel Aufwand wie-
der auf Vordermann gebracht. Wir wol-
len unseren Seniorenmannschaften 
und zahlreichen Jugendspielern in 
Zukunft optimale Bedingungen bieten 
und zugleich unserem ehrenamtlichen 
Platzwartteam die Arbeit erleich-
tern - deshalb wollen wir in einen 
Rasentraktor investieren.

Wir haben gemeinsam mit der VR Bank 
ein Crowdfunding Projekt gestartet. 
Jede Spende ab 5 € wird dabei von 
der VR-Bank mit weiteren 10 € bezu-
schusst - deshalb freuen wir uns über 
viele Einzelspenden genauso wie über 
größere Summen!
Um unser Projekt erfolgreich abzu-
schließen und die Zuschüsse zu erhal-
ten müssen wir bis zum 02.02.2022 
eine Gesamtsumme von mindestens 
7.500 € erreichen.
 

Helft mit dass wir hier gemeinsam 
erfolgreich sein können - vielen Dank 
für Eure Unterstützung! 
Text: Bernhard Fendt, Foto: privat

Sie möchten uns helfen? Überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl bis spätestens 
5 Tage vor Finanzierungsende (02.02.2022)
https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/geraet-fuer-rasenpflege

Zur Zahlung nutzen Sie bitte die Überweisungsinformationen oder scannen Sie mit Ihrer Banking-
App den den GiroCode ein. Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie das Projekt gemeinsam mit vielen 
anderen Menschen. Falls das Projekt das Finanzierungsziel nicht erreicht, erhalten alle ihr Geld 
zurück. Eine Spendenquittung können Sie ggf. direkt bei den Projektinitiatoren erfragen. Beachten 
Sie, dass Ihre Unterstützung im Projekt sichtbar wird, wenn die Zahlung eingegangen ist.
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Infos - Termine - Veranstaltungen - Anzeige

Die Termine für Februar bis zum 17.01.2022 an Barbara Bayer unter 0172 7072680 oder info@atelierbayer.de melden.   Änderungen vorbehalten!

Amtliche Termine
und Öffnungszeiten

Gemeindekanzlei in Lamerdingen
Hauptstraße 1, 86862 Lamerdingen
Tel: 08248 216, 
info@lamerdingen.de

Öffnungszeiten
Dienstag  09:00 -  12:00 Uhr
Donnerstag       14:00 - 18:00 Uhr 
Montag und Mittwoch geschlossen
Freitag vorübergehend geschlossen!

Bürgersprechstunde
Donnerstag  17:00 - 18:00 Uhr

Die Seniorenbeauftragte erreichen 
Sie unter Tel. 08241 962650

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Tel: 08248 368

 Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr  
 und  14:00 - 17:00 Uhr
 Mittwoch  09:00 - 12:00 Uhr

Wertstoffhof Lamerdingen:
Öffnungszeiten:

Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr
+ Annahme von Grüngut u. 
Gartenabfällen bis Samstag 

den 11.12.2021

Wichtige Notruf u. Servicenummern
Polizei 110
Feuerwehr/Notarzt 112

Kassenärztlicher
Bereitschaftsdienst    116 117
(Für ärztliche Hilfe spätabends,nachts 
an Feiertagen und an Wochenenden)

Rettungsdienst / Krankentransport 
Apotheken Notdienst Allgäu 19 222

Giftnotruf Bayern  089 192 40

Telefonseelsorge  0800 111 011 1

Kinder- und Jugendtelefon 
  0800 110 333

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen   
  0800 0116016

LEW 24-Stunden-Störungshotline
  0800 539 638 0

Erdgas Entstörungsdienst 
  0800 182 838 4 

Wasserwerk Lamerdingen Notdienst
  0172 286 271 7 

Kläranlage Lamerdingen Notdienst
info@bsb5.de  0172 860 327 5

Öffnungszeiten der Vereinsheime
und Gasthäuser

Gasthaus Sonne Lamerdingen
Donnerstag  und Freitag ab 17:00 Uhr
u. nach Vereinbarung. Tel. 08248 371
Freitag ab 17:00 Uhr 
Schnitzel mit Kartoffelsalat

Sportheim Lamerdingen
Stammtisch jeden Donnerstag ab 
19:00 Uhr
Weitere Termine auf Ansage

Schützenheim Lamerdingen
Freitag ab 19:30 Uhr

Gasthof Völk Dillishausen
Tägl. ab 16:30 Uhr, 
Sonn- und Feiertags Mittagstisch
Freitag Ruhetag, Tel. 08241 2796

Schützenheim Großkitzighofen
Freitag ab 19:30 Uhr

Pizzamobil in Lamerdingen
Freitag ab 10:30 Uhr - 18.30 Uhr
https://das-pizza-mobil.de
tel. 0170 112 77 18

Wöchentliche Termine

jeden Montag
19:00 Uhr  Gymnastikgruppe in
 Kleinkitzighofen/ Rücken- 
 Aktiv mit Flexistab, 
 Alte Schule
20:00 Uhr  Musikverein Lamerdingen,
 Orchesterprobe im Probenraum 
  
jeden Dienstag
19:30 Uhr SV “Almenrausch” Großkitzig-  
 hofen, Schießabend

jeden Freitag
17:30 Uhr  Jugendkapelle Gennach-
 Lamerdingen, Orchester- 
 probe im Probenraum 
19:00 Uhr Schützenverein “Almenrausch”  
 Großkitzighofen  
 Schießabend
19:30 Uhr  Schützenverein
 “Schützenlust Dillishausen”
 Trainingsabend mit Jugendtraining

Termine

Ganzkörper Workout
im Dorfhaus Lamerdingen

kostenlose Schnupperstunde 
am 2. Dezember von 
19:30 bis 20:30 Uhr

weitere 10 Stunden ab 13. Januar 22
 donnerstags von 19:30-20:30 Uhr

Infos und Anmeldung 
unter 0157 39564524 oder
sarah.brenner76@gmail.com

Alle Veranstaltungen finden unter 
Einhaltung der jeweils 

gültigen Coronaregeln statt!
 Bitte erkundigen Sie sich bei 

den Veranstaltern!

Schützenverein „Hubertus“ - 
Lamerdingen 

        
Nach einjähriger Pause wollen wir 

heuer endlich wieder mit dem Königs-
schießen das alte Jahr abschließen 
und ins neue Schützenjahr starten.
Hierzu sind alle Vereinsmitglieder 

recht herzlich eingeladen.

Termine
Freitag  17.12.2021  ab 19:30 Uhr
Dienstag 21.12.2021  ab 19:30 Uhr
Dienstag  04.01.2022  ab 19:30 Uhr
Freitag 07.01.2022  ab 19:30 Uhr
Sonntag  09.01.2022  ab 13:30 Uhr
 

Auf euer Kommen freut sich der 
Schützenverein Lamerdingen.

Gemeindekanzlei geschlossen
vom 20. Dezember 2021 bis ein-

schließlich 07. Januar 2022

Die Adventsfenster in Großkitzighofen 
sind abgesagt!
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Mit viel Liebe und Vorfreude haben wir 
die Krippenausstellung im Bürgerhaus 
vorbereitet und konnten ab dem 17.11. 
reichlich Interessierte willkommen hei-
ßen. Wegen der aktuellen Corona Lage 
haben wir uns vorsorglich entschieden, 
die Ausstellung leider vorzeitig zu been-
den. Wir möchten uns bei den zahl-
reichen Besuchern herzlich bedanken. 
Auf Grund der hohen Nachfrage ste-
hen wir weiterhin für Sie telefonisch 
unter 08248 9694464 oder via Email 
an Krippenbau.Schmid@t-Online.de für 
Fragen oder Terminvereinbarung zur 
Verfügung. Im Internet werden wir in 
Kürze Impressionen von der Ausstellung 
unter www.krippenbau-schmid.de zei-
gen.
Wir möchten die Ausstellung nächstes 
Jahr wieder regulär abhalten und hoffen, 
dass sie dann unter einem besseren 
Stern steht. Bis dahin wünschen wir 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und 
frohe und gesunde Weihnachten.

Ihr Krippenbaumeister Andreas Schmid

Christbaumverkauf
Wir verkaufen frisch geschlagene Nordmannstannen von unseren 

eigenen Flächen und aus heimischen Kulturen. 
Auf Wunsch schneiden wir Ihren Baum auch gerne vor dem 10. Dezember.

 Ab Freitag, den 10.12.2021
 Öffnungszeiten :  Mo – Do  10.00 -  12.30  Uhr
   14.00 -  17.00  Uhr      
  Fr  –  So     9.30 -  17.00 Uhr

Verkauf :  86862 Kleinkitzighofen in der Gewerbestraße 
Info unter 0152 34121698

Bitte beachten Sie die aktuellen Coronaregeln!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest!
                                 Familie Magg 

Grafik-Design
 & Malerei

Frohe Weihnachten 
und ein glückliches 

Neues Jahr

www.atelierbayer.de
Barbara Bayer 

 Tel. 0172 7072680
 info@atelierbayer.de

Molkereistraße 16
86862 Lamerdingen

08248/901523 oder 0151 61428530

•  Wartung, Reifen oder HU
• Gebrauchtwagen oder Motorrad
• Beratung, Service und Verkauf 

www.amt-zehetner.de

AUTO und Motorradtechnik Zehetner
Reparatur, Handel und Vermittlung motorisierter Fahrzeuge 

Aquarell von Barbara Bayer

Krippenausstellung – „Made in Kleinkitzighofen“
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Am 30.10.2021 lud der Betreiberverein Bürgerhaus 
Kleinkitzighofen zu einem mörderischen und spannenden 
Abend ins Bürgerhaus ein. In Zusammenarbeit mit dem 
Theaterverein Hurlach wurde der Saal kurzerhand mit einer 
Bühne ausgestattet und das Krimidinner „Betriebsfest mit 
Mord“ aufgeführt. Die Besucher waren mittendrin statt nur 
dabei und durften fleißig ermitteln wer, mit was und vor 
allem von wem ermordet wurde. Zwischen den Akten sorgte 
der Betreiberverein mit einem feinen 3-Gang Menü aus ver-

schiedensten Köstlichkeiten für das kulinarische Highlight an 
diesem Abend. Das engagierte Bürgerhaus-Team sorgte für die 
reibungslose Bewirtung der Gäste, so dass diese einen kurzwei-
ligen und entspannten Abend mit netten Gesprächen, leckeren 
Speisen und Getränken, sowie bester Theaterunterhaltung 
genießen konnten. Zum Schluss waren sich alle einig, dass 
diese Dörfer übergreifende Co-Produktion ein voller Erfolg 
war. Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Helfer und an alle 
Besucher für die vorbildliche Einhaltung der Corona-Regeln. 

Mörderischer Abend im Bürgerhaus Kleinkitzighofen
Text: Moni Schmid, Fotos: Gerti Rehle

Der Pfarrgemeinderat von Kleinkitzighofen hatte am Freitagabend, dem 12. November zu 
einem Martinsumzug eingeladen. Zahlreiche Kinder, meist von ihren Eltern und Großeltern 
begleitet, trafen sich auf dem Kirchplatz von Kleinkitzighofen. Dort wurde zunächst die 
Geschichte von Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte, nachgespielt. 
Danach wanderte die Gruppe auf der Kirchstraße zum Hof der Familie Kreuzer. Dort 
wurden gemeinsam alle bekannten Martinslieder gesungen. Dann ging´s wieder zurück 
zum Pfarrstadel, wo bereits die Martinsgänse für die kleinen und großen Schleckermäuler 
bereitgestellt waren.

Um den Martinsumzug zu bereichern hatten die Anlieger der Kirchstraße die Strecke fan-
tasievoll illuminiert! Dort waren die unterschiedlichsten Laternen, Windlichter, Kerzen usw. 
am Straßenrand aufgestellt, die eine richtig romantische Stimmung verbreiteten. 
Text und Foto: Sigi Götz

ww
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Holzhaus
Holzbau
Sanierung
Dachbau

86862 Dillishausen
Tel. 0 82 41-89 89

Spenglerei
Wir

stellen
ein:

Zimmerer/
Spengler (m/w/d)

gesucht und gefunden

diverser Malbedarf
 (z.T. gebraucht) für 
Bauernmalerei o.ä. 

zu verschenken.

Tel . 0177 6505318
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Die Kinder bastelten auch dieses Jahr wie-
der tolle Laternen in der Kita St. Martin.
Dank dem Konzept, das die Kita und 
der Elternbeirat ausgearbeitet hatten, 
durften die Kinder einen wunderschö-
nen Laternenumzug machen. Es wurde 
zeitversetzt und gruppenweise gestartet, 
um somit große Ansammlungen zu ver-
meiden. An jeder Station wurde ein Teil 
der Martinsgeschichte vorgelesen. An der 
ersten Station war St. Martin auf seinem 
Pferd zu sehen. An der zweiten Station 
angekommen, wurden dann zusammen 
mit der Bläsergruppe des Musikvereins 

Lamerdingen Martinslieder gesungen. 
Ein großes Dankeschön an alle Bläser, 
welche die Kinder so schön musikalisch 
begleitet haben! Die dritte Station zeigte 
den Bischof am Gänsestall. Hier konnten 
die Kinder die Gänse im Stall bewun-
dern, aus dem echte Schnattergeräusche 
kamen. An der vierten Station teilte Herr 
Pfarrer Pela die geweihten Gänse aus und 
segnete die Laternen der Kinder. Mit groß-
en Augen wurden die Gänse in Empfang 
genommen und auch gleich probiert. Die 
letzte Station befand sich an der Kita, dort 
konnte man die Geschichte noch einmal 

am Fenster ansehen. Hier wurde außer-
dem Glühwein und Punsch „to go“ ver-
kauft. Der Elternbeirat hat hierzu kleine 
Geschichten an den Punsch angebracht, 
somit konnte man sich zuhause eine 
Tasse warm machen und die Geschichte 
dazu vorlesen.

Vielen Dank an alle Helfer und an alle die 
so toll mitgewirkt haben, um den Kindern 
ein wunderschönes Martinsfest zu berei-
ten! Vielen Dank auch an alle Anwohner, 
die die Straßen in ein Lichtermeer verzau-
bert haben.

St. Martinsfest in der Kita St. Martin
Text und Fotos: Lena Feyerle und Vanessa Schuster

Der neue Elternbeirat in der Kita St. Martin
Text Lena Feyerle, Foto: Kita St. Martin

Der Elternbeirat versteht sich als Bindeglied zwischen Kita-
Team und Elternschaft. Er vertritt die Interessen der Eltern 
und repräsentiert sie im Hinblick auf Entscheidungen, 
die sich direkt auf die Familien auswirken (Schließtage, 
Elternbeiträge, o.ä.). 
In regelmäßigen Treffen werden Anregungen bzw. 
Verbesserungsvorschläge gemeinsam mit der Kita-Leitung/
dem Kita-Team erarbeitet und umgesetzt.
Auch dieses Jahr haben sich wieder engagierte Mütter 
bereit erklärt das Amt des Elternbeirats zu überneh-
men. Das Team hat viele Ideen und hofft diese in der 
Pandemiezeit umsetzen zu können.

Der neue Elternbeirat
Hinten v. links: Natascha Stammel (Beisitzerin), Lena Feyerle (Presse), 
Katharina Egner (Beisitzerin), Nicole Krombholz (2. Vorsitzende), 
Claudia Dompke (1. Vorsitzende)
Vorne v. links: Vanessa Schuster (Fotografin), Lena Grewe-Brücher (Schriftführerin)
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Beratung und Angebote 
im Gebiet der 

Verwaltungsgemeinschaft 
Buchloe

•  Beratung, Entlastung und 
Unterstützung von pflegenden 
Angehörigen, in Zusammenarbeit 
mit allen am Betreuungs- und 
Pflegenetzwerk beteiligten

 
• Psychosoziale, auch längerfristige
   Begleitung von pflegenden   
 Angehörigen

•  Information, Beratung und 
Begleitung, insbesondere von  
Angehörigen von Menschen mit 
Demenz

• Initiierung von und Durchführung  
  von AUA wie z.B. Angehörigen-
 gruppen, Helferkreise, Schulungen  
 für pflegende Angehörige,   
 Schulungen für Ehrenamtliche

• Aktivierung des persönlichen   
 Umfeldes

•  Öffentlichkeitsarbeit besonders 
zum Thema Demenz

Fachstelle Demenz und Pflege 
Buchloe
Anett Filser, Tel. 08342 966943
fachstelle@kvostallgäu.brk.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres Nachbarschaftshilfeteams 
in Buchloe und Lamerdingen 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
Die HelferInnen erhalten von uns eine Aufwandsentschädigung von momentan 
9 € pro Stunde (max. 3.000 € pro Jahr im Rahmen der Übungsleiterpauschale nach 
§ 3 Nr. 26 ESTG)

Aufgaben: • Kleine Hilfen und Unterstützung im Haushalt
  • Betreuung und Beschäftigung
  • Begleitdienste (kein Fahrdienst)

Voraussetzungen: •Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schulung zur   
      Alltagsbegleitung
  •Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen
  •Bereitschaft, 1-2 Stunden pro Woche zu helfen, bei freier  
       Zeiteinteilung

Unsere HelferInnen sind bei ihren Einsätzen unfall- und haftpflichtversichert.

Die nächste Schulung findet wegen Corona wieder online statt, Sie können also ganz 
bequem von daheim aus teilnehmen. Wenn Ihnen die technischen Voraussetzungen 
fehlen, bieten wir Ihnen an, gemeinsam mit anderen Teilnehmenden online dabei zu 
sein. Wir beachten selbstverständlich alle Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Termine: immer montags 07.02., 14.02., 21.02., 07.03., 14.03., 21.03., 28.03.,  
 04.04.2022 von 15:00 - 18:45 Uhr

 Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte bei:
 Fachstelle für pflegende Angehörige, Beethovenstr. 2, 87616 Marktoberdorf,
 Tel: 08342 9669 43 oder per Email: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de

Aus der Fachstelle für pflegende Angehörige:  links Corinna Praetorius, im Auto sitzend Annett Filser

Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

www.zimmereiport.de

Am Schorenbach 10
86807 Buchloe - Honsolgen
Tel. 0173 - 8574970
info@zimmereiport.de

Wir suchen Verstärkung! 
Zimmerer-Geselle / Azubi

Ettringerstr. 5
86862 Lamerdingen 
Tel. 08248 8881550 
info@zimmereiport.de

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins  
Neue Jahr wünscht Ihnen das gesamte Team der 

Martin Jäger GmbH & Co. KG
Bgm.-Möckel-Str. 12
86825 Bad Wörishofen
Tel. 0 82 47 / 22 27
Fax 0 82 47 / 99 79 751

info@martin-jaeger-haustechnik.de

 www.martin-jaeger-haustechnik.de

Jäger GmbH & Co. Sanitärtechnik KG
Birkenseeweg 6 
86853 Langerringen OT Gennach
Tel. 0 82 49 / 82 48 
Fax 0 82 49 / 16 53

info@haustechnik-franz-jaeger.de

www.haustechnik-jaeger.de

Martin Jäger GmbH & Co. KG
Bgm.-Möckel-Str. 12
86825 Bad Wörishofen
Tel. 0 82 47 / 22 27
Fax 0 82 47 / 99 79 751

info@martin-jaeger-haustechnik.de

 www.martin-jaeger-haustechnik.de

Jäger GmbH & Co. Sanitärtechnik KG
Birkenseeweg 6 
86853 Langerringen OT Gennach
Tel. 0 82 49 / 82 48 
Fax 0 82 49 / 16 53

info@haustechnik-franz-jaeger.de

www.haustechnik-jaeger.de

Jäger GmbH & Co. Sanitärtechnik KG
Am Wäldle 14 
86836 Klosterlechfeld
Tel. 0 82 32 / 9 94 67-10 
Fax 0 82 32 / 9 94 67-21

info@haustechnik-franz-jaeger.de

JÄGERJÄGERJÄGERJÄGERJÄGER
Sanitär • Heizungsbau
Kundendienst  •  Solar

info@haustechnik-franz-jaeger.de
www.haustechnik-jaeger.de
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 Beratungsangebot des  
 Sozialen Netzwerks der
 Gemeinde Lamerdingen
•  Wohnen im Alter 

Wohnberatung und barrierefreie
 Wohnraumanpassung
 Alteneinrichtungen und betreutes  
 Wohnen
 Alternative Wohnformen

• Betreuung und Finanzierung
• Leistungen der Pflegeversicherung 
 Hilfe bei der Einstufung in   
 Pflegegrade
 Hilfe bei Widersprüchen
 Pflegekräfte aus dem Ausland

• Vorsorgevollmacht

• Patienten- u. Betreuungsverfügung

• Beratung und Unterstützung bei
 gerontopsychiatrischen u.a. bei
 Demenzerkrankungen 
 Alzheimer Demenz
 Depressiver Symptomatik
 Angst- und Zwangsstörungen im  
 Alter

• Vermittlungen im Bereich einer  
 integrierten Versorgung

 • Angehörigenberatung für  
 Menschen mit Behinderung

Terminvereinbarungen bei der 
Senioren- u. Behindertenbeauftragten 

Tel. 08241 962650

Ich bedanke mich bei Ihnen, den 
Seniorinnen und Senioren, Ihren 

Angehörigen und bei den Menschen 
mit Behinderungen in unserer 

Gemeinde, für Ihr Vertrauen und die 
vielen guten Gespräche, die ich mit 
Ihnen immer wieder führen durfte.

Für das neue Jahre 2022 begleiten 
Sie meine Wünsche für eine gutes 

und gesegnetes neues Jahr und auf 
ein Wiedersehen unter erleichterten 

Bedingungen. 

Mit herzlichen Grüßen
Ditrun Steinseifer-Vogel

Senioren- und Behindertenbeauftragte

Appell von Ostallgäuer SeniorInnenbeauftragten für eine 
Impfung gegen Corona

Die Zahl der Corona-Erkrankungen steigt in hohem Tempo.
Insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen sind be-

sonders gefährdet an Corona zu erkranken oder sogar daran zu sterben.
Der Berliner Charité-Virologe Christian Drosten sieht nur einen Weg,

die Coronalage zu entschärfen: „Die Antwort ist mehr als einfach: Wir müssen die 
Impflücken schließen“.

Im Landkreis Ostallgäu ist die Impfquote aktuell sehr niedrig: Mit Stand vom 
20.11.2021 sind bei uns 60,5% der Bevölkerung zweimal geimpft. Das ist zu 

wenig, denn gleichzeitig stieg die Inzidenz im Landkreis auf den hohen Wert von 
902,70 pro 100 000 Menschen.

Darum appellieren wir als Ostallgäuer Seniorenbeauftragte an alle, die noch 
nicht gegen Corona geimpft sind, dies aber tun können: 

Lassen auch Sie sich impfen! 

Es war schön, dass in den Sommermonaten kleine Kaffeekränzchen und einige Be-
suche bei einer Reihe der ältesten BürgerInnen unserer Gemeinde möglich waren.
von links: Elisabeth Trieb, Maria Horn, Franziska Schmid    Foto: Ditrun Steinseifer-Vogel

Liebevolle Weihnachtsdekoration in einem Garten in der Nähe der Gemeindekanzlei, Foto: Manuel Fischer



Weihnachtsgeschenk

Weihnachten isch bald scho mea,
do sott’s für d‘ Frau a Gschenkle gea.
Scho wochenlang hot Xaver denkt,
was er wohl seim Weible schenkt.
 
Ebbs für d’Küche, fällt ihm ei,
was könnt denn do wohl nützlich sei?
Herrschaft isch doch des a Graus,
do kennt er sich hald gar it aus.
 
Nachbars Seppl kommt vorbei,
„dean frog i“, denkt dr Xaver glei.
„Dea weat ganz gwieß an Einfall hau,
er hot ja schließlich o a Frau“.
 
„An Mixer“, hot dr Seppl gset,
des findt dr Xaver eher bled.
A andrer Einfall wär bequem,
„schenk ihr hald a neus Kostüm.“
 
Do stimmt dr Xaver o it zue,
„dia hot Klamotten mehr wia gnue.“
„A Parfüm, des möget d‘ Fraua zum Verrecke“.
„Jez gang, wea weat an dear no schmecke?
 
Dr Seppl moint dann ganz genau,
„am beste frogst direkt die Frau“.
„Des wär ja’s Dümmste, so a Schritt,
denn sooo viel ausgea will i it“.

(Waltraud Mair: Aus dem Buch Winterreise)
Tipp: Ein schönes Weihnachtsgeschenk
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Nachdem wir die Notfalldose an eine 
Reihe älterer Bürger in der Hoffnung ver-
teilt haben, damit sich diese  unkom-
plizierte Notfalllösung auch in unserer 
Gemeinde etablieren würde, ist das leider 
nicht eingetreten. Aus diesem Grunde 
möchte ich Sie heute nochmals auf die 
lebensrettende Lösung einer Notfalldose 
hinweisen.
Nicht jedem gelingt es in einer Notfall-
situation Angaben zum Gesund-
heitszustand und zu anderen wichtigen 
Details, wie zu Medikamenten oder ob er Allergiker ist, zu machen. Auch kann es 
sein, dass in einer solchen Stresssituation ein wichtiges Detail vergessen wird zu 
beschreiben – einmal ganz abgesehen, bei Ohnmacht und Bewusstlosigkeit.Ist also 
ein Patient nicht in der Lage Auskunft über seine Vorerkrankungen oder über die benö-
tigten Medikamente zu geben haben es die Rettungskräfte oft schwer. Wie kommen 
Sie in diesem Fall an die so dringend benötigten Informationen? Hier kann einfach 
und problemlos die Notalldose im Kühlschrank Abhilfe schaffen und evtl. auch zum 
Lebensretter werden!
Viele Menschen sorgen für den Notfall vor, mit einem Notfallpapier, in unserer 
Gemeinde auch sehr viele BürgerInnen mit einer Patientenverfügung. Der ein oder 
andere besitzt einen Allergiepass oder ähnliches. Doch wenn z.B. ein Patient unter 
Umständen nicht ansprechbar ist oder zu sehr unter Stress steht, kann er häufig keine 
klaren Angaben machen.
Die Notfalldose bietet insbesondere Patienten mit gesundheitlichen Problemen und 
Vorerkrankungen eine Möglichkeit, ihre medizinischen Daten für den Rettungsdienst 
leicht auffindbar zu machen. Auf einem mitgeliefertem Notfallblatt werden alle wich-
tigen Infos, wie z.B. die benötigten Medikamente evtl. Allergien vermerkt. Platz findet 
das Gefäß in der Kühlschranktüre. Ebenfalls mitgeliefert werden
zwei Aufkleber. Diese werden an der Kühlschranktür außen und an der Innenseite 
der Haustür aufgeklebt, um die Rettungskräfte auf die Notfalldose mit den wichtigen 
Informationen aufmerksam zu machen.
 

Sie können die Notfalldose über das Internet bestellen.
Haben Sie noch Fragen hierzu, wenden Sie sich gerne an mich, Ihre Seniorenbeauftragte, 
Frau Steinseifer-Vogel.

Beratung bei Problemen mit der Pflege im Alter und bei Behinderung

Der BIVA Pflegeschutzbund
Der BIVA-Pflegeschutzbund vertritt seit 1974 die Interessen von Menschen, die Hilfe 
oder Pflege benötigen und daher in betreuten Wohnformen leben. Er setzt sich für 
die Stärkung der Rechte von  Bewohnerinnen und Bewohnern aller Heimarten und 
Wohnformen ein und kämpft erfolgreich für Menschenwürde und Selbstbestimmtheit 
im Alter und bei Behinderung. Der BIVA Pflegeschutzbund ist unabhängig und gemein-
nützig. Er bietet auch Angehörigen Rat und Information in schwierigen Situationen bei 
Pflege und Betreuung.
Schwerpunkte des BIVA-Pflegeschutzbundes sind:
 • Rechtliche Beratung zu Pflege- und Heimrecht
 • Schulung von Heimbeiräten

Das Wohn- und Betreuungsgesetzt (WBVG) – Das Verbraucherschutzgesetz
Der BIVA Pflegeschutzbund hat einen Leitfaden zum WBVG herausgebracht – eine 
Neuauflage aus dem Jahr 2011. Dank der Förderung durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ist die Broschüre kostenlos erhältlich. 
Das Wohn- und Betreuungsgesetzt (WBVG) bildet die rechtliche Grundlage für die 
Versorgung in einer Wohnform mit Unterkunft und Pflege – sei es in einem Alten- 
oder Pflegeheim, alternativen Wohnformen oder Behinderteneinrichtungen. Dieses 
besondere Verbraucherschutzgesetz ist den meisten Menschen nicht bekannt, 
obwohl fast jeder im Laufe seines Lebens mit einem Vertrag auf Grundlage des WBVG 
konfrontiert sein wird. 

Vorsorge zum kleinen Preis
Die Notfalldose – die Lösung steht im Kühlschrank
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Wer hat Anspruch auf einen Pflegegrad?
Pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung 
(Sozialgesetzbuch SGB XI) sind Personen, die
• körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen  
 oder
•   gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen 

nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können.

Voraussetzung für die Beantragung von Pflegeleistungen ist, 
die Pflegebedürftigkeit abzuklären. Einen Pflegegrad beantra-
gen sollte man, wenn Tätigkeiten, die früher unproblematisch 
waren oder ohne fremde Hilfe ausgeführt werden konnten, 
nicht mehr alleine und nur mit Hilfe erledigt werden können. 
Antragstellung bei der Pflegekasse 
Der Antrag auf Pflegeleistungen ist entweder formlos schrift-
lich, telefonisch oder persönlich zu stellen:
Daraufhin erhalten Sie in der Regel (jedoch nicht zwingend) von 
der Pflegekasse einen Fragebogen, der vom Pflegebedürftigem 
abschließend unterschrieben sein muss. Dieser Antrag ist 
sorgfältig auszufüllen und es sind Fragen zu beantworten, wie
• Erfassung der persönlichen Daten 
• Erfassung der momentanen Pflegesituation
•  Befragung zum Gesundheitszustand, Krankheiten, körper-

lichen Beeinträchtigungen, Arzt- und Krankenhausberichte
• Auflistung von vorhandenen Hilfsmitteln und deren Nutzung
• Erfassung von Versorgungs- und Wohnsituation
Nach schriftlicher Terminzusage durch den MDK (Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen) folgt ein Besuch beim Pflegebe-
dürftigen für eine „Begutachtung zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit“. Sollten Sie den vorgeschlagenen Termin 
nicht wahrnehmen können, vereinbaren sie rechtzeitig einen 
Alternativtermin.
Als Begutachtungsinstrument „gilt die Selbständigkeit als Maß 
der Pflegebedürftigkeit“ – also, die begutachtende Person 
wird danach beurteilt, wie selbständig sie ist.

Entsprechend der Selbständigkeit wird jede Frage mit Punkten 
bewertet.  Je selbständiger eine Person ihr tägliches Leben 
bestreiten kann, umso weniger Punkte gibt es. Es wird dann 
dementsprechend ein niedriger Pflegegrad erteilt. 
Die Begutachtung erfolgt nach dem Neuen Begutachtungs-
assessment (NBA) über 6 - 8 Module/Lebensbereiche in die 
Bewertung mit ein. Module 7 u. 8 sind nicht für die Bewertung 
des Pflegegrades gedacht, sondern für Empfehlung des MDK‘s 
für Reha und Therapiemaßnahmen
Einteilung der Module wie folgt:

Modul 1   Mobilität
Modul 2  Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
Modul 3   Verhalten und psychische Problemlagen
Modul 4  Selbstversorgung
Modul 5    Bewältigung von und selbständiger Umgang mit 

krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 
und Belastungen

Modul 6  Gestaltung des Alltaglebens und sozialer Kontakt

Neben den Daten zur Person werden in dem Fragebogen wei-
tere Fragen gestellt, wie z.B.  ob Sie Pflegegeld, Sachleistungen 
oder Kombipflege in Anspruch nehmen möchten. Sie müssen 
Ihre Pflegeperson benennen und bei der Begutachtung durch 
den MDK sollte immer eine Pflegeperson anwesend sein.

Bescheid über die Erteilung oder Ablehnung eines Pflegegrads
Der Gutachter des Medizinischen Dienstes erstellt aufgrund 
seiner Befragung ein Gutachten, eine Empfehlung für eine 
Einstufung in einen Pflegegrad. Dieses Gutachten erhält die 
Pflegekasse. Diese kann sich an die Empfehlung halten, muss 
es jedoch nicht. 
Die Pflegekasse muss dem Antragsteller innerhalb von 25 
Arbeitstagen mitteilen, ob der Antrag genehmigt oder abge-
lehnt wurde. Wichtig ist, dass Sie mit dem Bescheid der 
Pflegekasse auch das Gutachten des MDK’s erhalten, so kön-
nen Sie erkennen, ob die Werte richtig erfasst wurden. 
Sind Sie mit der Eingruppierung einverstanden, müssen Sie 
nichts mehr unternehmen und erhalten die Pflegeleistungen 
der Pflegeversicherung. Wenn Sie nicht einverstanden sind, 
müssen Sie innerhalb von 4 Wochen einen Widerspruch gegen 
die Pflegegradeingruppierung einlegen. 

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Senioren- und Behindertenbeauftragten in unserer Gemeinde.

Pflegeversicherung
Beantragungsverfahren für Pflegegrade



17 

Soziales

Eine Patientenverfügung für diesen Personenkreis zu erstellen, 
ist  nicht möglich. Daher kommen auch die Formulare, welche 
z.B. über das Internet abrufen kann, nicht infrage.
Geistig behinderte Menschen, die nicht zum Zeitpunkt der 
Erstellung eine Patientenverfügung einwilligungsfähig sind, 
können auch aufgrund der Komplexität dieses Themas (welches 
ja schon für die Allgemeinheit schwer zu verstehen ist) keine 
rechtsgültige Patientenverfügung verfassen. Also Personen, 
welche Erklärungen zu ärztlich-  medizinischen Maßnahmen 
nicht verstehen und sich deren Konsequenzen nicht 
bewusst sind, dürfen aus betreuungsrechtlicher Sicht keine 
Patientenverfügung unterschreiben. Eine Patientenverfügung 
kann nur jemand für sich selbst verfassen und beispielsweise 
nicht die gesetzlichen Betreuer oder Eltern.
 Die Frage, welche Möglichkeiten für nicht einwilligungsfä-
hige Menschen bestehen, beschäftigt seit Jahren Juristen, 
Mediziner sowie Mitarbeiter im Hospiz- und Palliativdienst 
und in Pflegeeinrichtungen. Hier ist zu empfehlen,  eine 
„Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letz-
te Lebensphase“ für den zu Betreuenden zu verfassen, in 
Zusammenarbeit mit dem gesetzlichen Betreuer, behandeln-
den Arzt, evtl. Paten, Bezugsbetreuer der Einrichtung, den 
Therapeuten.
Dieser Personenkreis wird aufgrund der oftmals langjährigen 
Begleitung und Erfahrungen, den Willen des Betroffenen (er)-
kennen und kann daher dazu beitragen, dass dieser Schriftsatz 
dem Willen des Betroffenen entspricht.
Letztendlich bleibt jedoch zu sagen, dass in einem Notfall, u. 
U. der dann behandelnde Arzt nicht verpflichtet ist, diesen so 
festgelegten Willen umzusetzen.  Darauf darf man nur hoffen.
 
In den vergangenen 12 Jahren habe ich hunderte von 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten in meiner 
Tätigkeit als Senioren- und Behindertenbeauftragte  erstellt. 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen  auch für Rückfragen bzw. 
eine Beratung zum Thema „Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase“ gerne zur Verfügung.
 
Ditrun Steinseifer-Vogel, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Gemeinde

Kleine Rechtskunde

Aufgabe des Sozialgesetzbuches (§ 1 SGB I)
•ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, 
• gleiche Voraussetzungen für eine freie Entfaltung der Persönlichkeit zu 

schaffen
•Familien zu schützen und zu fördern
• Besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, 

abzuwenden oder auszugleichen

Auskunftspflicht der Leistungsträger wie Sozialamt, Pflegekassen (§ 15 
SGB I)
• Die Bevölkerung über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch 

aufzuklären
• Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der zustän-

digen Stellen sowie auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die 
Auskunftssuchenden von Bedeutung sein können und zu deren 
Beantwortung die Auskunftsstelle imstande ist. 

• Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander mit dem Ziel zusam-
menzuarbeiten, eine möglichst umfassende Auskunftserteilung durch eine 
Stelle sicherzustellen.

Hinweise von Vorgehen gegen Ablehnungsbescheide
Widerspruch
• Frist beachten: innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe; nur bei ord-

nungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung, sonst beträgt der Widerspruch 
ein Jahr;

•schriftlich (per Einschreiben) auch per Fax
•nicht mündlich, telefonisch oder per E-Mail
• Widerspruch muss innerhalb der Monatsfrist bei der Behörde oder 

Krankenkasse eingehen; Abschicken innerhalb der Frist genügt nicht
• Bei Fristversäumnis wird der Bescheid bestandskräftig und wirksam; aber 

noch Möglichkeit des Überprüfungsantrags nach § 44 SGB X oder neuen 
Antrag auf Leistung für die Zukunft zu stellen.

Vorgehen gegen einen Ablehnungsbescheid
• Hiermit lege ich (oder: ich als Betreuer/Bevollmächtigter) gegen den 

Bescheid vom ….Az…….Widerspruch ein. Die Begründung wird bis zum …… 
nachgereicht. 

• Weitere Empfehlung: Zur Begründung Akteneinsicht beantragen und ins-
besondere Gutachten und Stellungnahmen (z.B. des MDK) anfordern.

• Die Widerspruchsbehörde trifft ihre Entscheidung in der Form des 
Widerspruchbescheides

Vorgehen gegen den Ablehnungsbescheid
•Evtl. Untätigkeitsklage
  Falls keine Entscheidung über den Widerspruch innerhalb von drei Monaten
• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung bei Eilbedürftigkeit   

(Antrag zum Sozialgericht) 
• Überprüfungsantrag nach §44 SGB X ohne Fristen; Soziallleistungen rück-

wirkend nur für 1 Jahr möglich

Wie Sozialleistungen auszuführen sind (§17 SGB I)
Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass
• jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer 

Weise, umfassend und zügig erhält  
• die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienst 

und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen,
• der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst einfach gestaltet 

wird, insbesondere durch die Verwendung allgemein verständlicher 
Antragsvordrucke

Seit dem 01.01.2020 ist das neue Angehörigen-Entlastungs-
gesetz in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt müssen unter-
haltspflichtige Kinder erst ab einem Bruttoeinkommen von 
100.000 € für die Pflegeheimkosten der Eltern aufkommen.
Sofern das Bruttogehalt unter diesen 100.000 € liegt, übernimmt 
das Sozialamt den Differenzbetrag, sollte das Vermögen, die 
Rente und die Pflegegeldleistungen des Pflegeheimbewohners 
nicht mehr ausreichen.

Die Gemeinde gratuliert
zu runden Geburtstagen

November 2021
(ab 70. Geburtstag;  5 jähriger Turnus)

Dillishausen:
Rita Kögel

Lamerdingen:
Elisabeth Trieb, 

Bodo Heisterkamp

Wer zahlt die Pflegeheimkosten der Eltern?

Gesundheitliche Versorgungsplanung für die 
letzte Lebensphase für Menschen mit 

geistiger Behinderung

Falls Sie keine Veröffentlichung Ihres Jubiläums 
wünschen, melden Sie sich bei der Gemeinde.



Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der Weihnachtsferien präsentieren wir Ihnen unsere 

nächste Ausgabe im Februar 2022 
Der Redaktionsschluss dafür ist der 17.01.2022
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Aktuelles - Anzeige 

Die jeweiligen Verfasser tragen die Verantwortung für den Inhalt ihrer Artikel. Die Redaktion behält sich vor, die Texte ohne 
inhaltliche Änderung zu redigieren.
Das Informationsblatt Februar erscheint ab 25.01.2022  Redaktionsschluss ist Montag, 17.01.2022 um 12:00 Uhr

Redaktion: Barbara Bayer · Tel. 0172 7072680 · info@atelierbayer.de | Ditrun Steinseifer-Vogel · Tel. 08241 962650 · dita.vogel@t-online.de
 Manuel Fischer, Viktoria Engelhart, Simone Specht · Tel. 08248 216 · info@lamerdingen.de
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Herausgegeben von der Gemeinde Lamerdingen. Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen: Bürgermeister Manuel Fischer 
Redaktion: Manuel Fischer, Viktoria Engelhart, Simone Specht, Ditrun Steinseifer-Vogel, Barbara Bayer;  Satz/Anschrift der Redaktion: Atelier Bayer, 
Waitzinger Wiese 5, 86899 Landsberg am Lech, Tel.: 0172 7072680, info@atelierbayer.de; Druck u. Anzeigenvertrieb: Druckerei MESAPRINT, Buchloe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Wir wünschen unseren Mandanten, Freunden und Bekannten ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2022. 

 
Wir bilden aus! 

Du bist auf der Suche nach einem zukunftssicheren und krisenfesten Beruf?  
Wir bieten zum 01.09.2022 wieder eine 

 

 Ausbildungsstelle zur / zum 
Steuerfachangestellten (m/w/d) 

 

in einer modernen Kanzlei mit angenehmer Arbeitsatmosphäre. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung ist eine Übernahme in eine feste und unbefristete Anstellung 
selbstverständlich möglich. Solltest Du Fragen haben, kannst Du uns gerne anrufen. Wir 
freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 
Thomas Käß - Steuerberater 

Hauptstraße 45 - 86862 Lamerdingen 
Telefon 08248 / 888470 - Fax 08248 / 8884719 

Mail  info@kanzlei-kaess.de 

Mit Sanierungsfahrplan Fehler 
vermeiden 

Einen guten Plan zu haben, ist immer 
besser, als einfach nur drauf los zu 
werkeln. Ganz besonders gilt das für 
die energetische Sanierung eines 
Gebäudes. Hier kann viel schiefgehen, 
wenn die einzelnen Schritte nicht 
sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
Verhindert wird das mit dem 
individuellen Sanierungsfahrplan 
(iSFP), den ein dafür qualifizierter 
Energieeffizienz-Experte erstellt. Er 
sorgt dafür, dass die Maßnahmen 
in ein Gesamtkonzept für das 
Gebäude integriert werden. Künftige 
Sanierungsarbeiten werden gleich 
mitgedacht. Der Sanierungsfahrplan 
zeigt auf, welche Maßnahmen 
am sinnvollsten sind und wie ein 
Effizienzhaus-Standard erreicht werden 
kann. Und der Hausbesitzer erfährt, 
welche staatlichen Förderprogramme 
man dafür nutzen kann.
Übrigens: Liegt ein individueller 
Sanierungsfahrplan vor, wird bei der 
Umsetzung einer darin empfohlenen 
Maßnahme die Standard- Förderung 
um fünf Prozent erhöht. Wer 
beispielsweise seine alte Ölheizung 
gegen ein klimafreundliches 
Heizsystem austauscht, bekommt 
dadurch bis zu 50 Prozent Zuschuss.
Und von den Kosten für das Erstellen 
des individuellen Sanierungsfahrplans 
übernimmt der Staat bis zu 80 Prozent.
 
Weitere Informationen zu den gemein-
samen Energieberatungsangeboten 
von eza! und Verbraucherzentrale gibt 
es unter Telefon 0831 9602860 oder 
unter der bundesweiten kostenfreien 
Hotline 0800 809 802 400 und im 
Internet unter
www.eza-energieberatung.de 

Bald blühen wieder die Eisblumen         Foto: Josef Trieb


